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Die Bischofsernennungen
in den deutschsprachigen Ländern
Theorie und TaXıs ceıit dem J  un  er

Die gegenwartig geltenden Verhältnisse
Can $ des kirchlichen zbu- wurzeln Vereinbarungen, die zu Beginn
ches cieht OT, daß der aps die Ofe frei
ernenn der die rechtmäßig Gewählten des Jahrhunderts zwischen dem
bestätigt. Stuhl und den betreffenden Regierungen

abgeschlossenwurden. ährendnämlichNach der vorliegenden Studie besitzen den
der Stuhl den katholischen Monar-deutschsprachigen Ländern von EI'A Bistümern

bei der Hälfte die omkapı noch chen damals das Nominationsrecht auf
irgendeiner Form Recht ZUr bischöfliche Stühle konzedierte, verwel-Seit 1917 zeichnet sich ZUTAT eıne endenz ab,
die diesen Modus der Bischofsbestellung gerte er es den evangelischen Monarchen,
zurückdrängt, umgekehrt hat sich von mıit denenr7konkordatsähnlichen Ver-
Österreich ausgehend eın Konsultations- einbarungen kam In diesen Fällen
verfahren 1771 allgemeinen Kirchenrecht bestand auf dem Bischofswahlrecht der
gesetzt, weiser Handhabung denx
kirchlichen Interessen entgegenkomm Domkanpitel,ener R5 in den katholi-
DerAutor des Beitrags, bekannt zahlrei- schen Monarchien ZUu Gunsten des Nomi-
che Veröftentlichungen V HNeueren Kirchen- nationsrechtes preisgab. Infolgedessen
geschichte des deutschen Sprachraums, ıst behielten das Bischofswahlrecht alleDRektor des Priesterkollegs E Campo Bßischen, hannoverschen (Hildesheim,Teutonico Rom 102 Osnabrück) und die Domkapitel der

errheinischen Kirchenprovinz (Frei-
burg, Mainz, Rottenburg, Limburg,

Die ErnennungVon Diözesanbischöfen ist Alle nunmehr bayerischen Dom-
der weitgehenden Leitungsbefug- kapitel verloren dagegen ihr Bischofs-

nıs, die muıit diesem Amt verbunden ıst und recC Auch den Domkapiteln der
die das schick eines Bistums auf Jahr- geschaffenen schweizerischen Bistü-
zehnte bestimmen kann, der o Aase (Bistumsvertrag und
merksamkeit den deutschspra- St Gallen (Bistumsvertrag 1845) wurde
chigen Ländern weichen nun die dasTeckonzediert. FEinon
Modalitäten bei derungVon D  10Ze-  .. lag 1n Chur VOTI, dessen Domkanpitel nıe
sanbischöfen aufgrund konkordatärer säkularisiert worden ist, das das Bischofs-
Vereinbarungen Pn VC allgemeinen wahlrecht rhielt und somuit als einzıges
Kirchenrecht ab ährend dieses nämlich Bistum1deutschen Sprachraum aufe11Ne
vorsieht, der lateinischen IC ununterbrochene Tradition se1t dem Mit-
alle Bistümer frei UTC den Papst verlie- elalter zurückblicken kann
hen werden, besitzen Deutschland,
Österreich und der Schweiz ach WIe VOT In Österreich besaß der Monarch das

Domkapitel das Bischofswahlrecht. In Nominationsrecht für Wien, St Pölten
welteren Sprengeln erfolgt die rnen- und Linz ohnehin 1818 rhielt er D

für Mnxen und Trient, während das Salz-der Diözesanbischöfe dagegen frei
Urc den burger Metropolitankapitel mıit ück-



Gatz Bischofsernennungen

sicht auf seinen historischen Rang und die e1m und Osnabrück entsprechend den
urger echte bei der Berufung der Bestimmungen der „Impensa Roma-
Bischöte Von Gurk, Seckau und Lavant 1OLUPontificum“ VO  '3 1824 derWeise,
das TeCc behielt bei einer Vakanz abwechselnd der
Im folgenden soll AL Beispiel der Bischof und das Domkapitel der Regie-
preußischen Domkapitel für die Zeit VvVon eine Liste VO  . 1er Kandidaten VOT-
der Neuordnung durch die Bulle „De calu- legten, der diese die ihr nicht geneh-
te anımarum“ 1177 Jahre 1821 bis zum TINen Namen streichen konnte. Aus cden
Untergang des Freistaates 1 Jahre 1945 Verbliebenen wählten der Bischof der
dargestellt werden, wIıe das domkapitel- das Kapitel ihren Kandidaten AUS Dieser
sche tatsächlich praktiziert Modus galt fürden Dekan, die Kapitulare
wurde. Dabei wird sich ergeben, daß ZWI1- und die ikare
schen Theorie und TaXıls e2U1n erneDliıcher den 1866 ebenfalls an Preußen gze
Unterschied 1Nnem zweilıten Teil nen] Bistümern Fulda Kurhessen) und
coll derAnteil Österreichs ın der Entwick- Limburg Nassau, Frankfurt), die ZUTr

lung der Modalitäten für die Oberrheinischen Kirchenprovinz gehör-
Bischofsberufung geschildert werden. ten, erfolgte die Besetzung der Kapitelstel-

len gemäß der Bulle Dominici gregls
Custodiam“ Von 1827 der gleichen We  l-Die Domkapitel in Norddeutschland
SE WIe in Hildesheim und SNaDTrucCc

In den 1821 Preußen gehörenden Bistü- Finen aktiv gestaltenden FEinfluß auf die
mMern Köln, Irier, Münster, Paderborn, Zusammensetzung der Kapitel hatte Iso
Breslau, Gnesen-Posen, ulm und krm- inen der Ortsbischof, wobei er 1in
landW: die Besetzung der Kanonikate ın den altpreußischen Bistümern al die
den Domkapiteln iın der We  15€ geregelt, Zufälligkeit des Vakanzeintrittes gebun-
daß die Dompropstei und die in ungera- den WAar. Hildesheim, Osnabrück, Ful-
den („päpstlichen“) Monaten vakant WEeT- da und Limburg besal uch das Kapitel
denden Stellen auf einen königlichen Vor- wichtigen Einfluß auf die Besetzung der
schlag ach Vorlage eines bischöflichen Kapitelsstellen. Das hing mıt der ihm
Idoneitätszeugnisses mn aps verliehen zugedachten Mitwirkung 1n der Bistums-
wurden. Da die Initiative in diesem Fall verwaltung ZUsSsarmımen.
eım Monarchen lag, sprach TnNan Von ährend der Monarch Hildesheim,
königlichen Nominaten. Die omdecha- snabrück, Fulda und Limburg auf die
nel und die in geraden „bischöflichen“) Zusammensetzung der Kapitel 1Ur durch
Monaten trei werdenden Kanonikate die Streichung mißliebiger Kandidaten
besetzte der Bischof, der dazu bis 1848 der einwirken konnte, besaf(ß eT ın den 1821
Zustimmung des Monarchen Plazet) preußischen Bistümern eın aktives
edurrtte Bei den nichtresidierenden SOg Gestaltungsrecht auf die Zusammenset-
Ehrendomherren, die S den Dechanten ZunderKapitel DerBischofkonnteJN
bzw Erzpriestern auszuwählen waren den königlichen Nominaten 3 kanoni-
und x  - Bischofswahlrecht teilhatten, schen Gründen clas Idoneitätszeugnis Vel-
wurde ebenso verfahren. Die Berufung weigern und SIE < der Bistumsverwal-
der Domvikare erfolgte durch den fernhalten. Ihre Mitwirkung bei der
Bischof Bischofswahl jedoch unantechtbar
Im Gebiet des 1866 Preußen annek- Das reußenkonkordat Von 19709 hat
tierten Königreichs Hannover erfolgte die dann die Besetzung ler Kapitelstellen,
Besetzung der Kapitelstellen in Hildes- einschließlich C den 1n Aachen und Ber-
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lin errichteten Kapiteln, 0  Q £ol- schränkt, als die nunmehr einem
gendermaßen geregelt: Dreiervorschlag des Heiligen Stuhles

ertolgt.A Die ignitätenderMetropolitan-und Kathedral-
DI1 verleiht der Heilige Stuhl, und ZWar beim
Vorhandensein zweiıer Dignitäten die (Dom- Die TAXIS der Bischofswahlen
propstei) auf Ansuchen des Kapitels, die zweıte
omdekanat aufAnsuchen des Diözesanbischofs, 1 ehemaligen Preußen
beim Vorhandensein NUur einer Dignität (Domprop-
ste} oderom  at)dieseabwechselnd aufAnsu- TJas ischofswahlrecht jenerDomkapitel,
chen des Kapitels und des Diözesanbischofs Die die 1821 zUu Preußen gehörten, Wäar durch
onder Kapitel besetzt der Diözesanbischoft die Bulle „De salute anımarum“ mıit dem
abwechseln nach Anhörung und muıt Zustimmung Breve ‚.Quod de fideliu  m, das der Kapitel
des Kapitels Die Abwechslung tindet residenzia- Hildesheim und ÖOsnabrück UTC die
len und nichtresidenzialen Kanonikaten gesondert „Impensa Romanorum Pontificum“Die Domvikarien besetzt der Diözesanbi-
hof nach Anhörung des Kapitels” Von 1827 und das der Kapitel Von Fulda
Dadurch ist gegenüber der Regelung VOoOnNn und Limburg durch die Bulle Domini-

C1 gregls custodiam“ mıit dem Breve „Re1821 bei der Besetzung der Dignitäten der
Einflufß des Heiligen€eS, bei den übri- sacra” VvVon 1827 geregelt .  bal Bis3Beilegung
gen Kapitelstellen der des Bischofs des Kölner Kirchenstreites (1840) erfolg-

ten ın den preußischen Bistümern untergestärkt worden, ährend eiıne Mitwir-
kung der Regierung nicht mehr att- ausdrücklicher Duldung der Römischen
findet. Kurie Scheinwahlen Der König

beauftragte jeweils einen Wahlkommis-
Die österreichischen Domkapitel Sal, melst den Oberpräsidenten der betr

Provinz, den Kapitularen den VOnNn ıhm
jel weitgehender als Preußen und gewünschten Kandidaten bezeichnen.
den deutschen Bundesstaaten war bisS Die Wahl cselbst vollzog sich kanoni-
Ende der Monarchie das Mitwirkungs- schen Fkormen und wurde sogleich n
rech des Öösterreichischen Kaisers bei der Wahlkommissar bestätigt. ach Ab-
Besetzung der Kapitelstellen. Soweit diese SC des Wahlgeschäftes rfolgte die
nicht durch spezielle Patronatsverhältnis- Proklamation desen
M geregeltjwurden cdiese außer der Seit 1840 wählten die preußischen Kapitel
Dompropstei, die nominel]l durch den WIıe schon ZUVOT die Kapitel Von es-
aps verliehen wurde, durch den Kaiser heim, Osnabrück, Fulda und Limburg
besetzt. Das galt auch für die Domkanpitel ach dem S05 irischen Listenverftahren.
VvVon urg, Mxen und Jrient, die bis Danachvollzog sich die 1 folgenden

Säkularisation 1n Rahmen der reichs- Stufen ach Fintritt der akanz reichte
kirchlichen Verfassung iınen Sondersta- das Kapitel der Regierung eiıne Liste eın,
tus besessen hatten. Das österreichische dieber den Oberpräsidenten den Kul-
Konkordat VO  '3 1933 hat 1ese Bestim- tusminister weitergeleitet wurde. Von
MUNgen folgendermaßen modifiziert: Die dieser wurden die dem ÖNig minder
e  ung der Dombherrenerfolgtach den genehmen Kandidaten gestrichen. Be
Bestimmungen des CIC, die Dignitä- iıhrem Urteil stutzte die Regierung sich 1
ten werden durch den Heiligen Stuhl, die allgemeinen auf die durch ihren Wahl-
Kanoniker durch den Bischofach Anh6ö- kommissar eingezogenen Erkundigun-

des Kapitels ernannt. Das Bischofs- BCNn Die5Kultusminister l".l das Kapi-
wahlrecht des Salzburger Metropolitan- tel zurückgeleitete Liste mußte mindestens
kapitels wurde 1933 insofern einge- drei Namen enthalten, doch hat die Regie-
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gelegentlich die Zusammenstrei- schen Reiches amn Ende des Z/weiten Welt-
chung der Liste auf 81986 Z7WEeI Namen Verlr- krieges unddem Untergang des Freistaates
sucht Das Kapitel wählte S dieser Liste Preulßen hat der Heilige Stuhl die rüheren
den Dessen Bestätigung UrcC konkordatären Vereinbarungen ın den
denWahlkommissar und seine Proklama- Nachfolgestaaten als fortgeltend A1l-
ti10n erfolgten sofort ach dem Ende des gesehen. Infolgedessen 1e den Dom-
ahlaktes, ce1t 1900 erst ach der Bestäti- kapiteln 117 Restgebiet des ehemaligen

Urc den Heiligen Stuhl Dieser Preußen das Bischofswahlrecht uNge-
Modus1ebis Ende der Monarchie schmälert erhalten. ] dieses erlosch dage-

zen ın den nunmehr ZUu Oljlen gehörendenGeltung. Obwohl der Heilige
nach 1917 unter Hinweis auf den CIC das bieten für die Domkapitel Von Breslau
Wahlrecht derKapitelwIe in BayernUrc und ImMiLIan uch das 1958 1 1e
die freie päpstliche erleihung ersetzen des ehemaligen Preußen errichtete Dom-
wollte, blieb S Preußen olge der kapitel des Bistums Essen rhielt das
Bemühungen des er Metropolitan- Bischots  Irecht
kapitels anläßlich der Neubesetzung Im1edes Königreiches bzw spateren
Kölns1Jahre 19720 erhal den 1919 Freistaates Preußen (Hildesheim, Osna-

Polen gefallenen Bistümern Gnesen- brück, Fulda, Limburg sind erst 1866,
Gnesen-Posen und Kulm U: 15 1918Posen und ulm Sitz Pelplin) fiel -dage-

sCcHhn fort berücksichtigt) fanden Von 1821 bis 1945
Das Preußenkonkordat vVon 1929 insgesamt Bistumsbesetzungen In

dann L‘1 das ahlrecht csieben = handelte @s sich um die
erneDil e1n. Seitdem wählen die Kapitel Translation e1nes preußischen Bischofs
3einer ihnenSHeiligen Stuhl VOo[TgEe- auf eın anderes Bistum
legten Dreierliste, 1e unter ürdigung Von den iözesanbischof erhobe-
der S  S Domkapitel und den preußi- Persönlichkeiten Waren wölf bereits
schen Bischöfen eingereichten Vor- vorher anderswo Bischof. In der Regel
schlagslisten aufzustellen ıst Das eigentli- handelte aG sich bei den Translationen um
che Prüfungsverfahren der Kandidaten Beförderungen. Das wird besonders ın
geht der Aufstellung dieser Liste öln und Breslau eutlich, wohin
Dennoch wird ach dem Wahlakt, der bzw ZweIı Bischöfe von eineren Bistü-
ohne staatliche Einwirkung erfolgt, der INernNn transteriert wurden. Unter den e]e
Erwählte och nicht proklamiert. Dem neuberufenen Diözesanbischöfen Waren

Kapitel obliegt m vielmehr, bei der ZUVor:T zehn Weihbischof, neralvi-
kar, Zwel Weihbischof und GeneralvikarStaatsregierung (seit ründung der Bun-

desrepublik bei den etreffenden Länder- Personalunion, neun Regens eines Prie-
regierungen) zu erkunden, ob gCcgenNn den sterseminars, Pfarrer, womiuıit der
en „Bedenken politischer Art“ Regel die Stelle eines Dechanten der
vorliegen. ach Bestätigung der Wahl Erzpriesters verbunden LAl Sechs;
UTrC den Heiligen St  > ımmt dieser Universitäts- der Seminarprofes-
-wıe ehemals dasKapitel diePubli- ; und reil Gymnasiallehrer Je einer
kation VOTL. Obwohl a sich bei dem päpstlicher untius, Feld-
abschließenden Rechtsakt E eiıne Wahl- Propst der preußischen AÄrmee, Freier

Prälat, Abt (es AJ dies Preußen über-bestätigung „COo  atio“) handelt, wird
dieser den Akten des Heiligen Stuhles haupt der einzige Ordensmann auf einem
als Ernennung (_nominatio“) bezeichnet. Bischofsstuhl der Gro  echant Den
Nach dem Zusammenbruch des Deut- Löwenanteil stellten die Domkapitulare.
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von insgesamt möglichen andida- Zusammenhang muıt der preußischen
ten wWarien VOT ihrer Erhebung ZzZum Diöze- Polenpolitik Kulm:; 1891, 1914,
bischof Domkapitular. Die überwälti- 1915 nesen-Posen). Das Wahlrecht
gende Mehrheit der Diözesanbischöfe wurde ferner zweimal suspendiert, um

Von der Regierung besonders gefördertenSINg Iso AUS Jjenem Personenkreis hervor,
der mıiıt der Bistumsleitung befaßt AFA] Kandidaten den Weg zu einem Bischofs-
Bemerkenswert 1st uch derAnteil ehema- ct zu sichern Klein Lim-
liger Pfarrer, meiıst < besonders wichti- burg; 1887 Kopp in reSslau/).
CNn Stellen, während der Anteil der Pro- Diese Übersicht ze1g bereits, die
tessoren und Gymnasiallehrer vergleichs- päpstlichen erleihungen keineswegs frei
WEeISeE kle  ın erfolgten, in VC der Ernennung
Bis ZUTr Beilegung deserKirchenstrei- des Trierer Regens Bares Zum Bischof
esund derEinführung des irischen Listen- Von Hildesheim (1929) bsieht In en
verfahrens erfolgten Preußen anderen Fällen hat sich der Heilige Öt  -
Bischofserhebungen, davon Neun durch mıt der preußischen egierung unter
cheinwahl vıiereneinigte sich der Umgehung des Kapitelswahlrechtes geel-
Heilige St  z mit der preußischen Regie- nıgt Im allgemeinen konnte sich die

bei der am 1 allgemeinen die Regierung miıt ihren Kandidatenwün-
Initiative die Kandidatenauswahl lag, schen durchsetzen.
durch Verhandlungen auf eiınen Kandida-
ten Einzig das Trierer Kapitel hat sich Aber uch ın jenen Fällen, in denen die

dem staatlichen versagt und Kapitel ihr Wahlirecht ausüben konnten,
sich auf einen Kandidaten festgelegt, der kann ur in inem cehr eingeschränk-
erst ach mehrjähriger akanz des ten Maße Von echten ahlen sprechen,
bischöflichen Stuhles und dem Verzicht dennolge des irischen Listenverfahrens
auf die cstaatliche chenhoheit regulär gerjıeten die ahlen trotz er korrekten
gewählt und cstaatlich anerkannt wurde Förmlichkeit oft ZUr Aarce. Irippen hat

oldi arg  e öln streng SCHOMIMEN
Von 1841 Dis 1929 erfolgten Preußen bis 1929 e1ne WITKI1C freie Wahl stattge-

tfunden hat Die Besetzung, des erBistumsbesetzungen, davon durch
Wahl und nach Suspension des Frzbischofsstuhles Wa nämlich derDI
rechtes durch päpstliche erleihung Von Bischen Regierung WI1e dem Heiligen 3  ba
den päpstlichen Verleihungen, die UuV jel wichtig, als daß S1e die Impon-

derabilien einer echten Wahl 1n Kaufin oft Jangwierigen Verhandlungen mıiı1t
derRegierung abgestimmt Waren, erfolgte geENOMUNEN hätten. Das gleiche gilt für
Je eE1ne 1841 ım Zusammenhang der Beile- Gnesen-Posen, worüber WI1r allerdings1

Detail weniger gut informiert sindSUuNg des Kölner Kirchenstreites (] Geis-
sel, Köln) und 1929 anläßlich der schwe- Wesentlich geringer WarT die staatliche
en Verhandlungen E das spätere Einwirkung auf 1e Besetzung Von uffra-
Preußenkonkordat, das auch das ganbistümern, W< 65 daher gelegentlich
Bischofswahlrech regelte Bares, Wahlüberraschungen kam
eım Von den anderen päpstli- Von 1930 15 1945, Iso se1t der Geltung
chen Verleihungen ertfolgten csieben 1mm des Preußenkonkordates, rfolgten
Zusammenhang mıt der Beilegung des Preußen Bistumsbesetzungen, davon
turkampftes Irier, Fulda: 1882 Leun durch Wahl Bei der Besetzung des
adeTrDOTNJN, SNAaDITuC Breslau: 1885 Bistums er11n 117 Jahre 1930 Wal keine
Köln; 1886 Gnesen-Posen) und 1er 1mm Wahl möglich, da das Kapitel noch nicht



(GGatz ischofsernennungen

eingerichtét Warl. Die Besetzung S Von Kevelaer clie staatliche
Aachen gleichen erfolgte dagegen Zustimmung nicht erhalten hatte
durch W cla bereits eın Domkapitel Die Berufung auswärtiger Kandida-
vorhanden Wa Zweı weıteren Fällen ten ach Berlin dürf ihren Grund den
suspendierte der Heilige Öt  S- das begrenzten Personalverhältnissen des
recht durch die Ernennung eines Koadju- schwierigen Diasporasprengels, aber
tOrSs mıiıt dem PC der achfolge (Lim- auch ın dem unsch des Heiligen Stuhles
burg 1930; Fulda und 1938 gehabt aDen, dem Jungen Bistum se1-
An Aachen einen Apostolischen Admi- A  auphase WIe auch wWegen se1nes
nistrator, als die nationalsozialistische Oitzes 1n der Reichshauptstadt besonders
Regierung politische Bedenken gegen den rtahrene ÖOberhirten geben In Köln,
S Domkapitel Gewählten äußerte. dem Zentrum des nordwestdeutschen

Katholizismus, legten sowohl der Heilige
Stuhl wIıIie uch die Regierung Wert aufPraktische Auswirkungen des e1n besonders ertahrene Persönlichkeitischofswahlrechtes So erklärt sich der hoheel auswaärti-

Bei derBischofswahl durch das Domkapi- SeI Berufungen abei handelte @S sich
hat stets die Berufung e1Nes Bischofs für VOrnNn  ich um Bischöfe, die bereits

1e Bedürfnisse des jeweiligen Bistums 1im der Leitung einerer Bistümer Erfahrung
Vordergrun gestanden. e]1 bevorzug- gesammelt hatten. Fin Nachteil dieses

die Kapitel Kandidaten AUS dem eige- Systems lag allerdings 1ım überdurch-
b Bistum, clie z  - dem jeweiligen Pres- 1CenAlterderBerutenen und
byterium hervorgegangen wWaren und die dem dadurch gien physischen Lei-
Öörtlichen Verhältnisse kannten stungsabtfall Bei ihrer Berufung ach
Von nUntersuchungsraum zZUu ölnLAj Spiegel 60,
Diözesanbischöfen erhobenen Geistli- Droste zZzu Vischering (1836) 63, V. (Geis-

sel (1841) 45, Melchers (1866) 53,chen ZAUS jener Diözese,
deren Spitze Sie kamen r A einer Krementz (1885) 65, Simar (1899)
anderen preußischen Diözese. Nur der 64, Fischer (1903) 62, V, Hartmann
1841 einer besonders schwierigen kir- (1912) 61, Schulte (1920) «  M  -  S  48# und
chenpolitischen Situation nach Köln Frings 55 Jahre alt Die Bevorzu-
berutfene 155€e SOWI1®e der 1845 unter älterer Kandidaten ist auch ander-
benfalls schwierigen Verhältnissen ZUm waärts beobachten
Fürstbischof Von Breslau ernannie V,

Diepenbrock wurden VOonN außerhalb - Bischofsernennungen ÖsterreichPreußensen 40 1SCNOTE sSLamımien
Von S bis 1962

[% dem Domkapitel Bistums. Den
Anteil auswartiger Bischöte hat- Die Bischofsernennungen den Bistü-

ten er11ın (3 und Köln (8 Von 10) INerN des heutigen Österreich, in den
anach Breslau (4 Irner Kirchenprovinzen Wien und Salzburg
und Fulda (je VOonNn Ermland (2 Von6 einschließlich der bis Nn Ende des Ersten
Gnesen-Posen (2S aderDOorn (2 VUOII Weltkrieges dazugehörigen Bistümer Bri-
10), SNADIUC (1 Von imburg und Xern, Trient und avanıt Wäar ım Gegensatz
Hildesheim (je Von n Nur die Aachener zu Preußen csehr unterschiedlich geregelt.
15CNO{fe tammıten ausnahmslos Das Bischofswahlrecht besaß das
ihrem eigenen Bistum, nachdem der 1937 alzburgerDomkapitel. DerKaiser besaßlß
ordnungsgemäß gewählte Dechant dagegen das Nominationsrecht für Wien
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seıt 1469), St Pölten, 1N2Z und Leoben wenig besagt spätere Bischöfe
(seit Brixen und Trient (seit Universitätsprofessoren, doch en

In Seckau und Lavant nominijerte unter ihnen 1Urwenige eigenständige WI1S-
der TZDISCANO Von Salzburg Gurk senschaftliche Veröffentlichungen VOT-
17 GE mıiıt dem Kaiser den Bischof gelegt
erhalb 1DSPTES Untersuchungsraumes 1ine wesentliche und zukunftsweisende
amtierten Diözesanbischöfe, darunter Änderung ertuhr die Nominationspraxis

Adelige ZurZeit derReichskirche seit 1849 aufgrund des Vorschlages der
den NUur drei dieser Bischöfe gewählt Sie Wiener Bischofskonferenz VOIN gleichen

persönlich untadelig, jedoc VOm Die dort empfohlene Regelung WU[-
ea des tridentinischen Seelsorgebi- de 1 Konkordat 1855 festgelegt.
hofs weıt enttfernt und ersier 1inie  ° Danach mußte der onarch VOT der
geistliche Landesfürsten Nomination clie Bischöfe, insbesondere
Ganz anders die ruppe der kaiserli- jene aQus der etreffenden Kirchenpro-
chen Nominaten z 15 1848, alsg dem VINZ, konsultieren. Dieser us 1e
Ende der josephinischen Ara, wurden 1115- uch ach der einseitigen Kündigung des
sam 26 Diözesanbischöte Von Monar- Konkordates 1im Jahre 1870 ın Das
chen ernannt. Bei ihrer Auswahl hat die landesherrliche Nominationsrecht
eENSEC Verklammerung der Kirche muıit der rlosch mıiıt dem Untergang der Monar-
absburger Monarchie ihren Nieder- chie, und die Republik Österreich als
schlag gefunden. aher waäaren vVIE  le Von Nachtfolgestaat derMonarchiehat nNnIıe den
hnen 1n der staatlichen Kultus- und Anspruch auf das Nominationsrecht
Unterrichtsverwaltung, einschließlich rhoben Der der ach dem
des Feldvikariates bewährt Bei den aat- Ersten Weltkrieg, auf die Prinzipien des
lichen Nominaten der josephinischen Ara PX Juris Canonici von 1917 gestutzt,
spielten auch Versorgungsaspekte sein eC der treien Bischofsernennung
gelegentlich eine olle, doch standen 1771 wıe ın vielen anderen ern SO auch in
allgemeinen pastorale Gesichtspunkte 1 Österreich durchsetzen konnte, hat sich
Vordergrund. So erklärt sich auch der jedoch VOT jeder Ernennung bei der egie-
bemerkenswert hohe Anteil renommMier- vergewissert, dalß seinen Kan-
ter Pädagogen und Katecheten ım bischöf- didaten eıne politischen denken
lichen Amt bestanden.
Die weitaus meiısten Bischöfe dieser Epo- ährend das TeC des Salzburger
che hatten VOT ihrer Bischofserhebung auf Kapitels Ende der Monarchie nicht
verschiedenen Gebieten Erfahrung S berührt wurde, beanspruchte der
meln können. Sieht Ta  ian VOonNn den adeligen Stuhl Berufung auf den PX Von
Bischöfen der Reichsbistümer ab, SO 1917 nunmehr die freie Ernennung der
haben fast alle späteren Bischöte wenig- Bischöfe VvVon Gurk, Seckau und Lavant
S{ens zeıtweilise ın der Pfarrseelsorgee ach dem persönlichen Einspruch des
beitet. arauf hat uch die josephinische Erzbischofs Rieder wurde diesem PEeT-
Staatsverwaltung Wert gelegt. Die INel- sönlich für 1e Dauer seıner AÄAmltszeit
sten Bischöfte Epocheenferner 18—34 1e Ausübung des „Privilegi-

der Priesterausbildung der der Di- umı Salisburgense“ och einmal
Özesanverwaltung mitgewirkt. Die me!- gewährt 15CNe Auswirkungen hat
sten unter ihnen Domkapitulare, 1es jedoch nicht gehabt, denn Lavant
Was jedoch 1 Gegensatz 7 den Bistü- gehörte se1t 1919 ZUu Königreich der Ser-
In€ mıiıt wahlberechtigten Kapiteln ben, Kroaten und Slowenen und kam
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somıit für eine Neubesetzung durch den verfahren, das ursprünglich UTr den
Salzburger Erzbischof nicht mehr 1ın Monarchen1Auge hatte, nicht UTr 1n die
Betracht. In Gurk trat dagegen während ach 1917 abgeschlossenen Konkordate
Rieders Amtszeit keine Vakanz ein, un 1n eingegangen, sondern eın Konsultations-
Seckau wurde 1927 unter Umgehung des vertfahren ıst uch 1n 377 des E:
Salzburger Rechts Pawlikowski oad- 1983 allgemeines Kirchenrecht geworden.
Jutor mıiıt dem Recht der Nachfolge. Somit hat die österreichische Praxis die
Die freie päpstliche Verleihung aller Oster- allgemeine Kirchenrechtsentwicklung 1n
reichischen Bistümer außer Salzburg ıst diesem Punkt beeinflußt un ZUur Wieder-
annn 177 Konkordat VO  a 1933 1n der Weise einführung einer 1n altkirchlicher /eit
ixiert worden, daß die österreichischen selbstverständlichen Praxis beigetragen.
Bischöte dem Stuhl innerhalb e1ines
Monats ach Erledigung eines Bistums
eine Kandidatenliste vorlegen, die Literatur:
dieser allerdings nicht gebunden ıst Das Gatz, Domkapitel und Bischofswahlen 1n TeU-
Salzburger Wahlrecht wurde dagegen auf Ben Von 1821 bis 1945, 1n Römische Quartalschrift

1983 101—126 Ders., Herkunft un Werde-einen Dreiervorschlag des tuhles
ZaANE der Diözesanbischöfe der deutschsprachigenreduziert.

Der Stuhl hat Iso ce1it 1917 das Länder Vo  _ 1785/1803 bis 1962, eb D 22
Ders., Die Bischöfe der Kirchenprovinzen Wien und

Bischofswahlrecht 1in uNnseTrTem Untersu- alzburg VOoO  ” 1803 bis 1962 Herkunft, erde-
BANZ und Aufstieg, ın Archivium Historiae Ponti$fi-chungsbereich (Gunsten des freien Ver-

leihungsrechtes zurückdrängen können. 1ae€e A (1983) 259— 274 Ders., Domkapitel und
Bischofswahlen ın den deutschsprachigen LändernAnderseits ist jedoch das erstmals se1t dem Jahrhundert, ın Festschrift Heribert

VO  x der Österreichischen Bischofskonfe- Raab (Paderborn In diesen Beiträgen alle wel-
terführende Literatur.[eNZz 1849 vorgeschlagene Konsultations-
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